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I.  EINfüHRuNg: dER MENSCH ENTSCHEIdET 

die Stiftung wird durch drei charakteristische Merkmale ge-
prägt: Zweck, Vermögen und Organisation.1 dabei steht, wie 
bei anderen Nonprofit-Organisationen (Nonprofits, NPO), das 
nachhaltige Erreichen des Satzungszwecks bzw. der daraus 
abgeleiteten Ziele im Vordergrund eines erfolgreichen Stif-
tungshandelns: die Stiftung ist eine leistungsorganisation.2 
Oft wird ihr Vermögen, verstanden als Kapitalausstattung, 
für den entscheidenden Erfolgsfaktor gehalten. diese These 
ist aber nur bedingt richtig. Entscheidend für den Stiftungs-
erfolg ist vielmehr der Mensch.3 Er setzt die Potenziale um, 
die der Stifter mit Idee und geld angelegt hat. Erst durch das 
Engagement und die richtigen Entscheidungen der Verant-
wortlichen übersetzt sich etwa die finanzkraft in wirkliches 
„Vermögen“: „Hervorragende Köpfe finden eine gute Stra-
tegie, bewirken eine gute Organisation, sie finden auch das 
geld, das ihnen zunächst fehlt, und sie sind am ehesten in 
der lage, eine Krise zu vermeiden oder zu bewältigen“.4 Mag 
der Stifter auch am anfang – etwa als alleinvorstand – die 
Verantwortung selbst tragen wollen. allerspätestens mit 
seinem ausscheiden benötigt die Stiftung das Engagement 
anderer. damit er allerdings Sicherheit gewinnt, dass die Stif-
tung auch über seinen eigenen Tod hinaus zukunftsfähig ist 
– ein leitmotiv des Stiftens –, macht es Sinn, schon frühzeitig 
Personen einzubeziehen, die qualifiziert und bereit sind, sich 
in die aufgabe einzubringen. dabei geht es nicht in erster li-
nie um „friends und family“, „Ja-Sager“ oder „gefolgsleute“, 
sondern um Persönlichkeiten, fachexperten und im besten 
Sinne kritische Stimmen.

Stiftungen und Nonprofits kommt es also darauf an, für die 
verschiedenen Positionen die richtigen Menschen zu finden, 
für eine Mitarbeit zu gewinnen und zu halten. das ist das 
feld des Personalmanagements. gerade auf diesem gebiet 
sind die deutschen Stiftungen „von erstaunlich geringer 

1 ausführlich Hüttemann / Rawert, in: Staudinger 2011, Rn. 4 ff. Vorbem. 
zu §§ 80 ff.

2 Mecking, forschung & lehre 2009, S. 564.
3 Vgl. statt vieler Koeckstadt, in: Bertelsmann Stiftung 2003, S. 521; dreyer/ 

Hiller, Stiftung&Sponsoring (S&S) 5/2007, S. 18, fleisch, in: Effektives 
Stiftungshandeln 2010, S. 11 ff.

4 fleisch, a.a.O., S. 11.

‚Professionalität‘ geprägt“,5 „in traditionellen Vorstellun-
gen verhaftet“,6 lange galt das Personalwesen als „relativ 
langweilig“;7 Personal ist im deutschen Stiftungswesen eine 
unterschätzte Ressource. diese aussage gilt auch für weite 
Teile des dritten Sektors insgesamt. Es fehlt sowohl an stra-
tegischen überlegungen als auch an Kenntnissen über Me-
thoden und Instrumente und deren Einsatz. Manche großen 
Stiftungen vernachlässigen Personalfragen, weil sie auf die 
Kraftquelle ihrer finanzen vertrauen. Mittlere und kleinere 
Stiftungen, die ja meist ehrenamtlich geführt sind, fühlen sich 
oft durch das Thema überfordert und übersehen, dass gerade 
sie in besonderer Weise vom „Human factor“ profitieren.

die heutige arbeitswelt ist aber – gerade im dritten Sek-
tor – von ständigem und beschleunigtem Wandel geprägt. 
führungskräfte und Mitarbeiter werden mit immer neuen 
Herausforderungen konfrontiert. diese können „selbstge-
macht“ oder „fremdbestimmt“ sein. die global wirksame 
finanz- und Wirtschaftskrise etwa hat Stiftungen zunächst 
Vermögensverluste, dann sinkende Erträge gebracht. der 
Bedeutungsverlust gesellschaftlicher Institutionen, der de-
mografische Wandel, die dynamik von Wissens- und Infor-
mationsvermittlung, umwelt- und Klimaveränderungen oder 
die auswirkungen von Migration und Integration werden 
mittel- und langfristig die Stiftungen erreichen. gravierend 
sind auch Veränderungen in den Vorstellungen von indivi-
dueller lebensgestaltung, gesellschaftlichem Zusammen-
leben und Werten. Je nach Betrachtungsweise können die 
Veränderungen als Belastung, Herausforderung oder Chance 
zum Wachstum gesehen und angegangen werden. deutlich 
muss nur sein, dass niemand ihnen letztlich entgehen kann. 
Stiftungen und andere Nonprofits sind also in gleicher Weise 
wie gewinnorientierte unternehmen gefordert, diesen Her-
ausforderungen zu begegnen. 

leistungsbereite und kompetente Mitarbeiter sind der Schlüs-
sel zum Erfolg. Eine stimmige Personalstrategie ist als Teil 
einer nachhaltigen und effizienten unternehmensführung 

5 fleisch, a.a.O., S.11; vgl. dazu auf empirischer grundlage Sandberg 2007, 
S. 102 ff., zusammenfassend S. 123 f.

6 Weger, S&S 2/2003 S. 5
7 Koeckstadt, in: Bertelsmann Stiftung 2003, S. 521.
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für Stiftungen unbedingt notwendig.8 der strategische Ein-
satz von Kapital und Personal, Mitarbeitern und Ehrenamt-
lichen, „fokussierung und Spitzenmäßigkeit“9, wirksame 
führung, angemessene Erschließung personeller Ressourcen, 
abgestimmte Zusammenarbeit im Team und erfolgreiches 
Selbstmanagement sind entscheidende Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche umsetzung der gemeinwohlorientier-
ten Ziele. Insofern stellt die führung von Nonprofits hohe 
anforderungen an führungserfahrung, Kooperationsbereit-
schaft und fachliche wie soziale Kompetenzen der leitung. 
leistungspotenziale der Mitarbeiter wollen optimal genutzt, 
Ziele präzise formuliert und Projekte sorgfältig ausgewählt 
und durchgeführt werden. um diesen Herausforderungen 
zu genügen, kann die Nutzung von externem Know-how 
hilfreich sein. auch Stiftungen sind auf Expertise zur lösung 
ihrer täglichen fragen angewiesen und können mit der Hilfe 
von Beratern und agenturen flexibilität erhalten, Sicherheit 
gewinnen, arbeitsspitzen abfangen und den aufbau großer 
Mitarbeiterstäbe vermeiden. Inzwischen existieren formen 
der Beratung, die sich auf stiftungsspezifische Themen spe-
zialisiert haben.10 

und schließlich sei darauf hingewiesen, dass schon bei der 
Erstellung der Satzung durch den Stifter der Rahmen ent-
steht, der über Erfolg oder Misserfolg des Personals in den 
Stiftungen entscheidet. die Satzung gibt die Vorgaben zum 
umfang der governance, die innere Organisation im Einheits- 
oder doppelmodell, die Vermeidung von Interessenkonflikten 
oder die Beschränkung der Haftung.

Eine erste Orientierung zu den Rahmenbedingungen und 
Instrumenten, die über eine optimale gestaltung personal-
wirtschaftlicher fragestellungen entscheiden und die Stiftung 

8 Vgl. auch Weger, S&S 1/2003, S. 5-9; 2/2003 S. 5-8.
9 fleisch, a.a.O., S. 14.
10 Zur Rolle von Stiftungsberatern vgl. Kennedy / Rumberg / Then, in: Bertels-

mann Stiftung 2003, S. 433 ff.; vgl. auch göring, S&S 5/2010, S. 28 f.

als attraktiven arbeitgeber vorstellen, wollen die folgenden 
ausführungen – angesichts des breiten Themenspektrums 
freilich ohne anspruch auf Vollständigkeit – leisten. 

II.  EIN PERSONalMaRKT füR STIfTuNgEN? 

Stiftungen sind, jedenfalls wenn sie gemeinnützige Ziele ver-
folgen, Teil des dritten Sektors. Zu diesem Nonprofit-Bereich 
gehören auch die großen und kleinen Sozialeinrichtungen, 
die gemeinnützigen gesellschaften und Vereine. Sie alle 
sind Träger gemeinnütziger aufgaben und Einrichtungen. 
Im gesamten dritten Sektor sind etwa 2,5 Mio. Personen 
erwerbstätig – mit steigender Tendenz.11

1.  zahlen, Daten, fakten geschätzt

die landschaft der Nonprofits und insbesondere die der 
Stiftungen zeichnet sich durch eine besondere Hetero-
genität aus.12 die Stiftungen in deutschland etwa lassen 
sich unterscheiden nach Rechtsform, Stifterpersönlichkeit, 
Zwecksetzung, aktionsradius, Vermögensausstattung und 
finanzierung oder art der Tätigkeit. Entsprechend differieren 
die Personalverhältnisse. aufgrund seines kontinuierlichen 
Wachstums – fast drei Viertel der Ende 2010 bestehenden 
18.162 rechtsfähigen Stiftungen des privaten Rechts wurden 
in den letzten 20 Jahren errichtet – wächst auch die arbeits-
politische Relevanz des Stiftungssektors.13 

als arbeitgeber kommen freilich nicht nur die Stiftungen 
selbst in Betracht, sondern in einem weiteren Sinne auch 
Stiftungsverwaltungen und andere spezialisierte, gemein-
nützig oder gewerblich ausgerichtete dienstleister. Weiter 

11 dathe / Hohendanner / Priller, WZBrief arbeit 3/2009, S. 2.
12 Vgl. Mecking, S&S RS 2/2005; Verzeichnis deutscher Stiftungen 2008.
13 Verzeichnis deutscher Stiftungen 2008, S. 37 f.
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kommt es gerade im sozialen Bereich häufig zur Herausbil-
dung von Holding-Strukturen. Hier nimmt die Stiftung durch 
ihren haupt- oder ehrenamtlich besetzten Vorstand sowie 
unterstützt durch ein ehrenamtlich besetztes gremium stra-
tegische und kontrollierende aufgaben wahr. gemeinnützige 
oder gewerbliche Tochtergesellschaften erledigen mit haupt-
amtlichem Personal das operative geschäft. auch diese Be-
schäftigungsverhältnisse sind letztlich dem Stiftungsbereich 
zuzurechnen. 

Eine verlässliche feststellung der gesamtzahl der Stiftungs-
beschäftigten steht noch aus. Eine Schätzung geht von ca. 
150.000 Mitarbeitern aus.14 davon sollen ein drittel in Voll-
zeit, ein drittel in Teilzeit und geringfügig sowie ein weiteres 
drittel im Ehrenamt beschäftigt sein.15 Im durchschnitt wären 
dann knapp 10 Mitarbeiter bei einer Stiftung tätig,16 ggf. 
zuzüglich der gremienmitglieder.17 dieser durchschnittswert 
wird jedoch durch die Existenz einiger weniger sehr mitarbei-
terstarker Stiftungen relativiert.18 

die Personalverhältnisse sind ebenfalls sehr vielfältig ausge-
staltet. Neben der Trias von haupt-, neben- und ehrenamt-
licher Tätigkeit finden sich arbeitsverhältnisse in Voll- und 
Teilzeit, freie Honorarkräfte, Minijobs, andere geringfügig 
Beschäftigte, Praktikanten oder Teilnehmer an „arbeitsge-
legenheiten mit Mehraufwandsentschädigung“ (sog. Ein-
Euro-Jobber). 

diese Vielgestaltigkeit in der Stiftungslandschaft – auch als 
folge individueller Stifter – steht einer ausprägung professi-
oneller Management-grundsätze und damit der Entwicklung 
einer spezifischen Personalpolitik in Stiftungen im Wege. Was 
verbindet schon einen Krankenpfleger in einem Stiftungs-
krankenhaus mit einem Projektleiter der Bertelsmann Stiftung 
oder dem Vorstand einer kleinen förderstiftung.

fragen des Personalmanagements haben zudem in Stiftun-
gen eine noch eher unterentwickelte Bedeutung.19 das dürfte 
auch daran liegen, dass die meisten Stiftungen eher klein sind 
und daher keine oder nur wenige Personen beschäftigen, 
vielmehr von ehrenamtlich tätigen Personen geprägt werden. 
außerdem ist die durchschnittliche Verweildauer relativ lang20 
und die Wettbewerbsintensität bei der Rekrutierung der Mit-
arbeiter (noch) gering. Vermeidungsverhalten und das fehlen 

14 Verzeichnis deutscher Stiftungen 2008, S. 38 o. Nachweis.
15 Verzeichnis deutscher Stiftungen 2008, S. 38.
16 Sandberg 2007, S. 25 kommt bei ihrer Stichprobe auf 30 Mitarbeiter ein-

schließlich Organmitglieder. die unterschiede demonstrieren die unklare 
datenbasis.

17 dazu die übersicht in Verzeichnis deutscher Stiftungen 2008, S. 90.
18 die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel z.B. beschäftigen als große, 

operativ tätige Einrichtungsträgerstiftung rund 15.000 Mitarbeiter (www.
bethel.de/personalportal.html).

19 Sandberg 2007, S. 106: Nur ein gutes drittel der Stiftungen verwendet über-
haupt ansätze eines Personalmanagements. Näher dazu ebd. S. 106 f.

20 Sandberg 2007, S. 102.

von Effizienzdruck dürften ebenfalls eine Rolle spielen.21 
Personalbeschaffungsmaßnahmen22 sind meist defensiv oder 
informell ausgerichtet.23 Ältere und größere, also etabliertere 
Stiftungen allerdings gehen, wohl auch aus Budgetgründen, 
zunehmend professionellere Wege.24

für die leitungsebene in Stiftungen hat die erste und gleich-
zeitig bislang letzte empirische Vergütungsstudie einige 
Erkenntnisse zu strukturellen fragen gebracht.25 So sind 
Vorstand bzw. geschäftsführung in gemeinnützigen Stiftun-
gen in der Regel rein haupt- oder rein ehrenamtlich besetzt. 

21 Vgl. Wieczorek, in: Wieczorek / Mecking, S&S 5/2007, S. 7, der das 
argument der Sparsamkeit oft nur für vorgeschoben hält, „denn es ist 
naheliegend, dass ineffiziente, nicht gut geführte Strukturen erhebliche 
folgekosten nach sich ziehen.“

22 dazu unten IV 2.
23 Sandberg 2007, S. 103 f.: Kandidaten für offene Stellen wurden bei 98 % 

über persönliche Kontakte und Empfehlungen, bei 39 % über Stellenauss-
chreibungen und nur bei 10 % über agenturen gesucht.

24 Sandberg 2007, S. 104. 
25 Sandberg / Mecking 2008.

recruiting in stiftungen

das Personalwesen ist das Stiefkind des Stiftungsmanage-
ments. Viele Stiftungen könnten in der Personalentwick-
lung oder beim freiwilligenmanagement mehr tun. das 
Recruiting, wie die Profis gerne lässig sagen, ist allerdings 
nur für jede zweite Stiftung überhaupt ein Thema. drei 
Viertel der Stiftungen besetzen vakante Stellen über per-
sönliche Kontakte. das ist vor allem bei führungspositio-
nen beliebt. Potenzielle Nachfolger werden meistens ge-
zielt von der leitung oder vom Vorgänger angesprochen. 
auch in anderen Nonprofit-Organisationen läuft das so. 
Manche führungskräfte kommen aus den eigenen Reihen. 
Sie waren vorher im Schnitt zwei Jahre in der Stiftung 
tätig und steigen dann auf. das ist aber nicht die Regel. 
Zwei drittel der Vorstände kommen von außen. Bei der 
geschäftsführung sind es sogar drei Viertel. „Stallgeruch“ 
oder Berufserfahrung in einer Nonprofit-Organisation ist 
vor allem in großen Stiftungen kein Muss. Bei Berufsein-
steigern ist das ganz anders. Wer im Nonprofit-Sektor 
arbeiten und dafür bezahlt werden will, sollte sich vor-
her freiwillig engagiert haben. Ein stiftungstypisches 
anforderungsprofil gibt es nicht. Entscheidende Kom-
ponenten sind immer die fachliche Qualifikation auf der 
einen und das konkrete aufgabengebiet auf der anderen 
Seite. Bei den anforderungen für führungspositionen 
zählen führungserfahrung, Persönlichkeitsmerkmale und 
soziale Kompetenzen wie z.B. Engagement und Verant-
wortungsbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit und Ver-
handlungsgeschick. der akademikeranteil ist extrem hoch 
und liegt bei ca. 90 %. frauen sind in führungspositionen 
übrigens absolut und relativ gesehen unterrepräsentiert, 
werden bei gleicher Qualifikation schlechter bezahlt als 
ihre Kollegen in vergleichbarer Position und leiten auch 
eher kleine Stiftungen. das klingt wenig erfreulich, doch 
sind die Werte im Vergleich zum öffentlichen Sektor oder 
gar zur Privatwirtschaft schon recht „frauenfreundlich“.
 
Prof. dr. Berit Sandberg, HTW Berlin
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89,9 % der Stiftungen stützen sich auf einen ehren- bzw. 
nebenamtlich besetzten Vorstand, während die – selteneren 
– geschäftsführer überwiegend im Hauptamt tätig sind.26 
dieses Ergebnis dürfte auch durch das unentgeltliche Enga-
gement vieler Stifter in „ihrer“ Stiftung bestimmt sein.

2.  Prekarisierung und Professionalisierung

In den letzten Jahren wurde ein deutlicher Wandel der 
Beschäftigungsverhältnisse im dritten Sektor sichtbar. Zum 
einen zeigt sich eine neue aufmerksamkeit für fragen des 
Managements, verbunden mit dynamik, Professionalisierung 
und gestaltungskreativität. So ist jedenfalls bei größeren Stif-
tungen festzustellen, dass sich die Inhalte und anforderungen 
an arbeitsbedingungen und -instrumente trotz unterschied-
licher Zielorientierung der Einrichtungen denen klassischer 
Wirtschaftsunternehmen zunehmend angleichen.27 dennoch 
sind Besonderheiten der arbeitsverhältnisse aufgrund unter-
schiedlicher wirtschaftlicher und mentaler sowie einschrän-
kender rechtlicher Rahmenbedingungen sichtbar.

Zum anderen zeigen sich aber auch Tendenzen von Stagna-
tion und Prekarisierung.28 der Wachstumspfad der Beschäfti-
gungsverhältnisse im gesamten dritten Sektor hat sich etwas 
verflacht. der anteil an Teilzeitbeschäftigung, Befristungen 
und Ein-Euro-Jobs wurde stark ausgeweitet. die folgen der 
abschaffung des Zivildienstes sind noch nicht absehbar. 
ursachen sind in einem zunehmenden Kostendruck und 
Sparsamkeitsgesichtspunkten zu sehen. In solchen Beobach-
tungen liegen aber durchaus gefahren für die weitere Ent-
wicklung des Sektors, als arbeitsmarkt und als verlässlicher 
leistungsträger.

das Selbstverständnis der Stiftungen in ihrer Rolle als arbeit-
geber ist wenig eindeutig. Oft stehen auch hier beschränkte 
finanzielle Möglichkeiten und damit der aspekt der Knapp-
heit im Vordergrund der Befindlichkeit. Häufig finden sich 
selbstkritische aussagen, in denen Stiftungen als „berufliche 
Einbahnstraßen“ bezeichnet werden. Mitunter allerdings wird 
die Eigeneinschätzung auch durch ein positives, teilweise 
übersteigertes Selbstbewusstsein bestimmt.

3.  Werteorientierung

Nonprofits sind zunächst unternehmungen wie viele hun-
derttausende auch. Mit diesen konkurrieren sie in einem 
Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter. 

die Wahrnehmung von Stiftungen als arbeitgeber dringt 
erst seit Kurzem in das öffentliche Bewusstsein. Noch in den 
1990er Jahren wurden sie eher als wenig offene, intranspa-
rente gebilde konnotiert, eine art closed shop, geleitet von 

26 Sandberg / Mecking 2008, S. 38.
27 Vgl. selbst für Bürgerstiftungen faßrainer, S&S 1/2007, S. 38.
28 übersicht bei Priller / dathe, S&S 4/2010, S. 32 f. m.w.N.

grauen Eminenzen, die in besonderer familiärer oder freund-
schaftlicher Beziehung zum Stifter standen. auch heute ist 
die Stiftung zunächst nur eine von mehreren möglichen 
Rechtspersonen, in der eine gemeinnützig ausgerichtete 
Zweckerfüllung möglich ist. auch wenn behauptet wird, Stif-
tungen würden heute zwar nach wie vor als elitär, aber doch 
auch als besonders solide und vertrauenswürdig betrachtet, 
dürfte die breite Bevölkerung eher ein diffuses Bild von ihnen 
haben.29 

Von welchem Personenkreis eine Stiftung wahrgenommen 
wird, insbesondere in ihrer funktion als arbeitgeber, ent-
scheidet sich daher regelmäßig erst über die Inhalte ihrer 
arbeit. In einer materiell weitgehend gesättigten gesellschaft 
suchen die Menschen häufig nach neuen, oft immateriellen 
Werten. Hier können Stiftungen in besonderer Weise einen 
Eigenwert vermitteln. das Ziel potenzieller Mitarbeiter ist 
dann der Wunsch nach persönlicher Identifikation mit den 
aufgaben des Nonprofits und nach der Wahrnehmung einer 
sinnvollen aufgabe für die gesellschaft. für diese Klientel 
sind ethische und moralische Orientierungen von besonderer 
Wichtigkeit. gerade eine kleine Stiftung kann in der grün-
dungsphase oder in einer umstrukturierungsphase – etwa 
nach dem Tode eines Stifters, der die Stiftung zur alleinerbin 
einsetzt – unvergleichliche gestaltungsmöglichkeiten bieten. 
dass wegen einer im grundsatz stabilen finanzierung das 
Bangen um den eigenen Job im Stiftungswesen nicht zum 
alltag gehört, mag zur attraktivität beitragen. 

Potenzielle führungskräfte und Mitarbeiter erwarten von der 
NPO aufgrund ihrer Werteorientierung eine führungskultur, 
die sich von der einer rein gewinn- oder wachstumsorientier-
ten unternehmung unterscheidet. Stichworte sind Konsens 
und ausgleich, organisches Wachstum, offene Kommunika-
tionspolitik, Risikozurückhaltung, Management der ruhigen 
Hand. Vorgetragen wird der Wunsch nach persönlicher Iden-
tifikation sowie nach freiräumen, die der Staat oder gewerbli-
che unternehmen nicht anbieten können oder wollen. freilich 
ist damit die anforderung verbunden, sich die individuell 
notwendigen fach- und führungskenntnisse anzueignen30 
und persönliche Kompetenz aufzubauen. 

die Erwartungen richten sich auch auf Punkte, die gerade bei 
Stiftungen lange wenig aufmerksamkeit fanden, insbeson-
dere eine klare aufteilung zwischen aufsichtsorganen und 
Stiftungsgeschäftsführung sowie die Besetzungsmodalitä-
ten. Kritisch wird etwa gesehen, wenn der Platz im gremium 
der Stiftung schon satzungsgemäß mit sonstigen beruflichen 
Mandaten fest verknüpft ist, ein Minister oder Sparkassen-
direktor bereits kraft amtes geborenes Mitglied des Kura-
toriums ist. die amtsinhaber von Stiftungsgremien sollten 

29 So auf der grundlage einer repräsentativen umfrage StiftungsReport 
2010/11, S. 95 f.

30 dabei helfen seit einigen Jahren spezielle aus- und fortbildungsangebote; 
vgl. dazu etwa labaronne, S&S 1/2011, S. 28; langer, S&S 5/2007, S. 24; 
Rudolph, S&S 5/2007, S. 26 f.
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ebenso wie sonstige fach- und führungskräfte vielmehr 
in einem Verfahren bestimmt werden, das anhaltspunkte 
für eine auswahl nach objektiven gesichtspunkten bietet 
und insbesondere keine einsamen Entscheidungen vorsieht. 
Klare Entscheidungskompetenzen, strukturierte Prozesse, 
ein aufmerksames gremienmanagement mit regelmäßigen 
Sitzungen der Organe, Einhaltung beschlossener Richtlinien 
und Entscheidungen, der Einsatz moderner Controlling- und 
Benchmarking-Instrumente oder das Testat des Jahresab-
schlusses durch einen kompetenten Prüfer schaffen die 
grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in Non-
profits und attraktivität für Interessierte.

4.  Erste stiftungskarrieren

Stiftungen als arbeitgeber werden noch sehr diffus wahr-
genommen. Ein gefestigter Personalmarkt für Stiftungen 
besteht noch nicht, „laufbahnen“ sind weithin unbekannt. 
aber ansätze eines Personalmarkts entstehen, wenn auch 
langsam. das Wachstum dieses heterogenen Subsektors im 
Nonprofit-Bereich ist ja auch erst seit zwei Jahrzehnten im 
gange und es konnte sich hier weder eine ausgesprochene 
Nachfrage noch ein spezifisches angebot entwickeln. das 
führungspersonal von Stiftungen wurde lange überwiegend 
aus dem (halb)öffentlichen oder gewerblichen Bereich ge-
wonnen. Erst in jüngerer Zeit sind Karrieren zu beobachten, 
die sich im Stiftungsbereich entwickeln. dazu trägt die zu-
nehmende Präsenz personalstarker förder- oder Projektträ-
gerstiftungen bei.

III.  füHRuNg 

1.  begriff

die führung einer Organisation wird als Prozess der zielgerich-
teten Einflussnahme auf Verhalten und Entwicklung von Mit-
arbeitern und Teams zur Erzielung optimaler Ergebnisse und 
zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Organisation beschrie-
ben. führung erfordert die Integration vielfältiger fachlicher, 
sozialer, wirtschaftlicher und administrativer Kompetenzen. 
dabei haben die eingangs angedeuteten, sich rasant verän-
dernden umweltbedingungen zu einer veränderten Rolle von 
führungskräften und Mitarbeitern geführt. So gilt etwa der 
klassisch hierarchische führungsstil angesichts der heutigen 
Komplexität nicht mehr als zeitgemäß. dagegen ermöglicht 
die Zusammenarbeit im Team und über Hierarchien hinweg die 
lösung komplexer Sachverhalte und aufgaben. 

führung heißt heute also: Ziele und Strategien entwickeln, 
Orientierung geben, Mitarbeiter auswählen, einsetzen und 
entwickeln, feedback geben und Transparenz schaffen, 
Entscheidungen treffen und auch umsetzen, Ziele verfolgen, 
dabei keine Scheu vor Konflikten und ggf. notwendigen Sank-
tionen haben. Entscheidend ist die offene Kommunikation, 

denn führung ohne guten Kontakt zu den Mitarbeitern ist 
nicht möglich.

2.  strategien und Instrumente guter führung

a.  Vision und Werte (Stiftungszweck,  
Unternehmenskultur) 

aufgrund veränderter Rahmenbedingungen und grenzen 
des Wachstums hat in den westlichen Industriegesellschaften 
innerhalb der letzten Jahrzehnte ein Wertewandel stattge-
funden. als folge hat das Thema „Werte“ immer stärkere 
Beachtung in Wirtschaftsunternehmen wie auch Nonprofits 
gefunden. So sind Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, 
umweltbewusstsein und sinnerfüllte arbeit wichtige Para-
meter des Erfolges einer Organisation. dies gilt für die Moti-
vation von führungskräften und Mitarbeitern ebenso wie die 
außenwirkung und das öffentliche Image. Wenn uNICEf31 
oder die Berliner Treberhilfe32 durch die negativen Schlag-
zeilen einer führungskrise auf sich aufmerksam machten, 
gingen als folge des Reputationsverlustes sowohl Spender 
als auch staatliche Zuwendungen verloren.

b.  Strategien und Ziele entwickeln

unter Strategie werden die langfristigen Planungen einer 
Organisation zur Erreichung ihrer Ziele verstanden. Es wird 
festgelegt, auf welche art mittelfristige oder langfristige Ziele 
der Organisation erreicht werden sollen. Bei der Entwicklung 
der Strategie handelt es sich um einen Prozess, der den 
grundsätzlichen Orientierungsrahmen für zentrale Entschei-
dungen absteckt. 

c. Ziele von Nonprofits

Neben formalen Zielen wie dem Substanzerhalt des Stiftungs-
vermögens und dem Einhalten der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen stehen vor allem die sachbezogenen Ziele ideeller 
Natur im Vordergrund. für den grad der Zielerreichung fehlt 
es hier meist an eindeutigen quantitativen Messgrößen. die 
Erreichung ideeller Ziele muss daher über qualitative Kriteri-
en geprüft werden. Meist findet sich ein Bündel von Zielen, 
deren Erreichung auszubalancieren ist. die aufsichtsgremien 
müssen sich daher differenziert mit der Zieldefinition und 
Beurteilung der Zielerreichung befassen. Eine mehrdimensio-
nale Steuerung, z.B. mittels Balanced Scorecard33, kann hier 
hilfreich sein. In einem weiteren Schritt werden die sozialen 
und ökonomischen Ziele definiert. 

31 Vgl. Müllerleile, S&S 2/2008, S. 16 f.
32 Instruktiv dazu Sussebach / Willeke, dIE ZEIT Nr. 27/2010, S. 13 ff.
33 Weber, S&S RS 3/2003.
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d. Ziele der Mitarbeiter

Im Rahmen eines vertikalen horizontalen abstimmungspro-
zesses werden aus der Strategie Ziele für alle Mitarbeiter 
abgeleitet. als erfolgreiche Vorgehensweise hat sich das sog. 
Hoshin-Management (jap. Hõshin kanri, dt. „Plan-Manage-
ment“) bewährt, das alle führungskräfte und Mitarbeiter in 
einen systematischen Zielfindungsprozess einbindet. grund-
lage dieses Verfahrens ist es, die Ziele für jeden Bereich der 
Organisation und für die einzelnen Mitarbeiter gemeinsam 
festzulegen. Verfolgt eine Organisation mehrere Ziele gleich-
zeitig, wie z.B. die Erzielung von Spenden und die förderung 
der Entwicklungszusammenarbeit, entsteht ein Zielsystem. 
Idealerweise sind die Ziele miteinander kompatibel und un-
terstützen den gesamtzweck der Organisation. 

Ziele, die eine positive Wirkung auf die leistung und auf das 
subjektive Wohlbefinden der Menschen in Organisationen 
haben, werden auch als SMaRT bezeichnet:

S  –  Spezifisch zur jeweiligen abteilung
M  – Messbar nach Quantität und Qualität
a  –  attraktiv und herausfordernd
R  –  Realistisch und umsetzbar sowie
T  –  Terminiert, d.h. mit einem klaren Zeitlimit  
  ausgestattet.

führungskräfte wie Mitarbeiter sollen ihre tägliche operative 
arbeit an diesen Zielen ausrichten und so im Sinne der Stra-
tegie arbeiten. 

e.  Operationalisierung:  
Mitarbeiterjahresgespräch

die gängige Vorgehensweise zur Vereinbarung und Kont-
rolle von Zielen stellt das Mitarbeiterjahresgespräche dar. Zu 
Beginn des gespräches stellt die führungskraft die Ziele der 
Organisation für das kommende Jahr vor und erläutert, welche 
Strategie hinter den Zielen steht. dies stellt den Einstieg in die 
individuelle Zielvereinbarung mit dem Mitarbeiter dar. Sodann 
werden Vereinbarungen über konkrete Ziele, Schwerpunkte 
und Prioritäten getroffen sowie mögliche Probleme und 
Schwierigkeiten bei der Zielerreichung diskutiert. Es werden 
Rahmenbedingungen und Messkriterien zur überprüfung der 
Zielerreichung (Quantität, Qualität, Kosten usw.) und Termine 
für Zwischenüberprüfungen vereinbart. Eine wichtige frage ist 
die Klärung der Kompetenzen des Mitarbeiters. dabei ist zu 
prüfen, ob er über die notwendigen Kenntnisse zur Bewälti-
gung möglicherweise neuer oder gestiegener anforderungen 
verfügt. das angebot von zusätzlichen Weiterbildungsmaß-
nahmen sowie eine schriftliche Zielvereinbarung schließen das 
Zielvereinbarungsgespräch ab. am Ende des Jahres kommen 
Mitarbeiter und führungskraft erneut zusammen, besprechen 
den Verlauf des vergangenen Jahres, betrachten die Ergebnisse 
und diskutieren die ursachen für mögliche abweichungen. 
dann werden die Ziele für die kommende Periode definiert.

f.  Führen im Team

Ein hohes Tempo in der Veränderung von anforderungen aus 
dem Wettbewerb konfrontieren führungskräfte und Mitar-
beiter mit täglich neuen Herausforderungen. die Halbwerts-
zeit von Wissen führt zu arbeitsteilung und Expertenfunk-
tionen. doch erst die Bündelung von Wissen und Talenten 
in einem Team führt zu Effektivität und flexibilität. dies gilt 
insbesondere für die austarierung des in der Praxis mitunter 
spannungsreichen Verhältnisses von Haupt- und Ehrenamt, 
zwischen ehrenamtlichem Vorstand und hauptamtlicher 
geschäftsführung. gemeinsam mit ihren Teams müssen 
führungskräfte dazu beitragen, dass in einem ständig dy-
namischer werdenden arbeitsumfeld die gesetzten Ziele 
erreicht werden. diese Ziele lassen sich nur dann realisieren, 
wenn es führungskräften gelingt, effizient arbeitende Teams 
zu bilden, zu stabilisieren und leistung, Kreativität und Spaß 
an der arbeit sicherzustellen. damit dies gelingt, ist es erfor-
derlich, dass führungskräfte mit gruppenprozessen souverän 
umgehen und eine vertrauensbildende Struktur schaffen. 
dabei sind gemeinsame Ziele zu formulieren, eine zielorien-
tierte, positive und offene Kommunikation aufzubauen und 
optimale Rahmenbedingungen zu erarbeiten. führungskräfte 
müssen also in der lage sein, ein Team zu entwickeln. Ein 
Team, das weiß, worum es geht. Ein Team, das an einem 
Strang zieht, selbstverantwortlich handelt und trotzdem die 
grenzen des eigenständigen Handelns abschätzen kann.

Voraussetzung von gelingender Teamarbeit ist es, die vor-
handenen Kompetenzen und Neigungen im Team optimal 
zu nutzen. die gemeinsame ausrichtung auf Ziele mit enger 
Vernetzung führt zu herausragenden Ergebnissen. über 
Maßnahmen zur Teamentwicklung wie gemeinsamer Zielde-
finition, dem Bewusstmachen von Rollen im Team und der 
lösung von Konflikten wird die Zusammenarbeit im Team 
optimiert. dabei werden im Vorfeld die Ziele und mögliche 
Konfliktfelder im Team besprochen. die Teamentwicklung 
wird bedarfsorientiert daran ausgerichtet.

TEAM =
„Toll ein anderer machts“
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g.  Coaching

Insbesondere in Zeiten des Wandels kann der Einsatz von 
Coaching sehr hilfreich sein. Coaching bedeutet die konse-
quente und zielorientierte förderung von Einzelpersonen und 
Teams mit dem Ziel des vollen Einsatzes ihrer Ressourcen. da-
für werden alle relevanten umstände und Zusammenhänge in 
einem wertneutral geführten Entwicklungsprozess reflektiert 
und bearbeitet. Coaching steht dabei für förderung in der 
beruflichen Entwicklung, Stärkung der Persönlichkeit sowie 
Klärung von arbeits- und lebenssituationen. Ein gezieltes 
Coaching hilft dem adressaten, sein Potenzial freizusetzen, 
seine eigenen leistungen zu maximieren und die Ressourcen 
für eine erfolgreiche Karriere und eine erfüllende lebensge-
staltung zu mobilisieren. Coaching bedeutet Ziele zu definie-
ren und mitzuhelfen, diese in einem bestimmten Zeitrahmen 
zu realisieren. dabei steht immer die eigene lösungsfindung 
im Vordergrund. der Coach ist ein neutraler gesprächspart-
ner, der dem Klienten den Prozess der individuellen (Weiter-) 
Entwicklung eröffnet, erleichtert und begleitet. 

In folgenden Situationen kann Coaching besonders hilfreich 
sein:

als assessment, zur Klärung oder (Neu-)Orientierung und  �
in Veränderungsprozessen,
zur beruflichen und persönlichen Zielerreichung, zur Er- �
folgsoptimierung und Performance-Steigerung,
zur Persönlichkeitsentwicklung verstanden als Weiter- �
entwicklung der Persönlichkeit, zur Entwicklung emotio-
naler und sozialer Kompetenz, von Intuition, gesundheit 
sowie Koordination von Beruf und Sozialem,
für Teamentwicklung, Projektbegleitung und Prozessbe- �
gleitung,
in der lösung von Problemen, wie Konflikte am arbeits- �
platz, Burn-out, Mobbing oder unklare Kompetenzen 
bzw. funktionen.

der Betroffene und sein anliegen werden dabei stets im 
Systemkontext betrachtet. die Ziele müssen „ökologisch“, 
d.h. verträglich mit seiner „lebensumwelt“ sein. Bei jeder 
angestrebten Veränderung wird im Vorfeld – gemeinsam 
mit ihm – sondiert, ob und wie andere Personen und le-
bensbereiche mitbetroffen sein könnten. der fokus von 
Coaching liegt auf den Ressourcen und Stärken des adres-
saten. lösungsorientiertes Coaching hilft, vorhandene Stär-
ken und Ressourcen bewusst und zugänglich zu machen. 
Offenes, wertschätzendes und entwicklungsorientiertes 
feedback ist ein zentrales Element im Coachingprozess. In 
der vertrauensvollen Coachingatmosphäre können nicht nur 
Rückmeldungen zum Verhalten, sondern zu persönlichen 
Werten, Einstellungen und deren Wirkung auf andere gege-
ben werden. Im Coaching ist Raum für (neue) Erfahrungen 
und übungen, die spezifisch auf die Person und sein umfeld 
zugeschnitten sind. 

h.  Gesundheitsmanagement 

Wie können führungskräfte und Mitarbeiter ihre leistungs-
fähigkeit, ihre gesundheit auch unter wachsendem druck 
erhalten? die Stärkung der Resilienz, also der Widerstands-
fähigkeit, ist eine entscheidende Voraussetzung hierfür. der 
Begriff „Resilienz“ leitet sich von dem englischen Wort „resi-
lience“, also Widerstandsfähigkeit, Spannkraft, flexibilität ab 
und bezeichnet die fähigkeit einer Person oder eines sozialen 
Systems (z.B. familie), erfolgreich mit belastenden lebensum-
ständen und den negativen folgen von Stress umzugehen. 
Resilienten Menschen gelingt es also, sich von einer schwie-
rigen lebenssituation nicht unterkriegen zu lassen, sondern 
erfolgreich Ressourcen zu deren Bewältigung zu aktivieren 
und unter umständen sogar gestärkt daraus hervorzugehen. 
die persönliche Resilienz hängt dabei von zwei professio-
nellen Kompetenzen ab, der Wahrnehmung und Bewertung 
der herausfordernden Situation und der aktivierung von 
Ressourcen im umgang damit. diese Kompetenzen können 
erlernt und trainiert werden. Im beruflichen Kontext sollen 
die physische leistungsfähigkeit und mentale Energie sowie 

leitbild partnerschaftlicher führung

„Wie arrangieren wir uns in und mit unserem lebens-
raum?“ Organisationen sind mehr denn je gefordert, diese 
frage eigener Existenz und strategischer Vorsorge immer 

wieder neu zu stellen und vital zu beantworten. Wesent-
liche faktoren und ausdruck ihrer praktischen gestaltung 
sind: Eine offene Einstellung, individuelle Betroffenheit 
und umfassende fähigkeiten sowie das gute Zusammen-
spiel aller. umfassend und vital heißt, das ganze sehen, 
über den Tag hinaus denken, die Identifikation der Mit-
arbeiter fordern und fördern, ihre Talente freisetzen, den 
dialog suchen, Selbstorganisation beflügeln, sozial- und 
umweltverpflichtetes unternehmertum vorleben – und 
zwar im ganzen Spektrum der Wahrnehmung, des Wis-
sens, des besten Könnens und aktiven Tuns. die Motorik 
wächst, wenn eigenes Erkennen und Wollen eng ineinan-
der greifen. Wo, wenn nicht in und durch gemeinschaft-
liche Strategiearbeit findet Wandelmanagement wirklich 
statt, verschmelzen Menschen, Strategie und führung 
zur synergetischen Kraft weit tragender Bewegungen? 
Hier beginnt das leitbild partnerschaftlicher führung, um 
sich zum Wohle des unternehmens und aller Betroffenen 
nachhaltig zu verankern.

Hubertus Wolf, Institut für Zukunftsmanagement (IfZM), 
Spraitbach
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befriedigende Beziehungen zu anderen und die Bewältigung 
gemeinsamer Herausforderungen sichergestellt werden.

IV.  PERSONalMaNagEMENT 

Personalmanagement34 ist eine wichtige führungsaufgabe. 
Sie bemüht sich um den planmäßigen, meist betriebswirt-
schaftlich ausgerichteten umgang mit dem faktor Personal. 
Es geht aber auch um die gestaltung von Organisations-
prozessen, Normierungen, um Kommunikation, Interaktion, 
um aktion und Emotion. fehlende aufmerksamkeit oder 
fehler der Verantwortlichen können hier gravierende folgen 
haben. 

das Personalmanagement stellt die zielorientierte Einbin-
dung von führungskräften und Mitarbeitern in die aufgaben 
der Organisation sicher. Ein erfolgreiches Personalmanage-
ment bewirkt Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter 
ebenso wie nachhaltigen Erfolg der Stiftung. das führt zu 
höherer Produktivität, Kreativität und langfristiger Bindung. 
Bestandteile des Personalmanagements sind das gewinnen 
und Halten der passenden Mitarbeiter, die gestaltung der 
führungskultur und die Bereitstellung einer angemessenen 
Vergütung. als Handlungsfelder des Personalmanagements 
können Personalplanung (1.), Personalsuche und -auswahl 
(2.), Personalentwicklung (3.), und Vergütungsgestaltung (4.) 
unterschieden werden.

In größeren Organisation gibt es für das Personalmanage-
ment eigene Zuständigkeiten bis hin zu einem Personalvor-
stand. Mitunter macht hier eine externe analyse der Verfah-
ren und Instrumente Sinn, in kleineren Einrichtungen können 
Elemente des Personalmanagements zur Entlastung im Tages-
geschäft zumindest teilweise auch ausgelagert werden.

Nur wenige größere Stiftungen bieten eigene ausbildungs-, 
Trainee- oder Volontariatsprogramme an, die sich etwa an 
junge Hochschulabsolventen mit überdurchschnittlichen 
leistungspotenzialen richten. Berufsanfängern einen Ein-
stieg ins Stiftungswesen zu bieten, ist ein besonderes anlie-
gen der Robert Bosch Stiftung gewesen, die als erste deut-
sche Stiftung vor gut zehn Jahren ein Trainee-Programm 
für Hochschulabsolventen aller fachrichtungen anbot.35 die 
Trainees durchlaufen zwei der fünf Programmbereiche, die 
Verwaltung sowie die abteilung Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit. Ergänzt wird das Programm von einer externen 
Station in einem unternehmen, einem Verband oder einer 
anderen Stiftung. dass sich auf die wenigen Traineestellen 
stets mehrere hundert absolventen bewarben, zeigt den 
Erfolg des Programms und das Interesse an Stiftungen als 
arbeitgeber. auch die systematische Einbeziehung von Prak-

34 Vgl. Koeckstadt, in: Bertelsmann Stiftung 2003, S. 523 ff.
35 Vgl. Bender, S&S 1/2007, S. 26 ff.

tikanten oder der aufbau eigener ausbildungsverhältnisse 
können als wertvoller „Nachwuchspool“ dienen.36

1.  Personalplanung

Idealerweise werden schon bei gründung der Stiftung vor-
ausschauend die zukünftigen Personalstrukturen und -maß-
nahmen bedacht, die erforderlich sind, damit der Stiftung 
zur Erreichung ihrer Ziele die dazu erforderlichen personellen 
Ressourcen zur Verfügung stehen. Schon früh muss es um 
den notwendigen Personalbedarf und einen optimalen Per-
sonaleinsatz gehen.

So ist bei der Satzungsgestaltung die frage zu stellen, ob es 
mit dem obligatorischen Vorstand sein Bewenden haben oder 
ob es auch noch weitere Organe geben soll.37 letzteres ist bei 
größer und finanzstärker angelegten Stiftungen sicher der 
fall. Hier macht eine Struktur Sinn, bei der ein aus mehreren 
Personen bestehender Vorstand für strategische Entscheidun-
gen zuständig ist, während die ihm berichtende geschäfts-
führung – ausgestaltet als doppel- oder vorzugswürdig als 
Einzelspitze – das operative geschäft betreibt. Ein zweites 
gremium, üblicherweise als Kuratorium oder Stiftungsrat 
bezeichnet, kann bestimmte Beratungs- oder auch Kontroll-
aufgaben zugewiesen bekommen. da mehrere Organe zu 
Schwierigkeiten bei der abgrenzung der Kompetenzen führen 
können, sollte in Satzung oder später in einer geschäftsord-
nung eine klare aufgabenverteilung festgelegt werden. die 
anzahl der Mitglieder sollte grundsätzlich beschränkt sein, um 
die arbeitsfähigkeit zu erhalten. die Zuweisung bestimmter 
Kompetenzen kann sinnvoll sein. üblicherweise soll etwa in 
einem dreiköpfigen gremium ein Mitglied fachwissen zum 
Stiftungszweck einbringen, eines juristische Kenntnisse und ein 
weiteres betriebswirtschaftlichen Sachverstand. Häufig sollen 
bekannte Persönlichkeiten als sog. Testimonials in die gremien 
eingebunden werden. dieses Vorgehen kann durchaus zusätz-
liche Kontakte, öffentliche aufmerksamkeit oder Reputation 
bringen. doch bestehen auch gefahren. gerade Politiker sind 
nicht selten Zielscheibe öffentlicher Kritik, auch können sie der 
Stiftung eine nicht erwünschte parteipolitische färbung ein-
bringen. Prominente sind schließlich zeitlich sehr angespannt 
und nicht sehr diszipliniert bei der Sitzungsteilnahme. Insofern 
wird zunehmend versucht, Testimonials außerhalb der gremi-
en einzubinden und etwa als Stiftungspaten oder -botschafter 
zu gewinnen.

Kann die Stiftung eine geschäftsstelle mit einem Team von 
Hauptamtlichen finanzieren, sind personalstrategische und 
damit -planerische überlegungen unabdingbar. So müssen 
Zahl und anforderungsprofil der Beschäftigten bedacht und 
an den Zielen und den finanziellen Verhältnissen der Stiftung 
gespiegelt werden. die notwendige Personalplanung setzt 
sich mit der Entwicklung der Stiftung fort. der zukünftige 

36 Vgl. Koeckstadt, in: Bertelsmann Stiftung 2003, S. 522.
37 Zum gremienmanagement ausführlich Timmer, S&S RS 6/2009.
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quantitative und qualitative Bedarf an Mitarbeitern wird in 
abhängigkeit von der ausrichtung, der Strategie und den 
Zielen der Organisation analysiert und ermittelt, Perspektiven 
werden gestaltet. 

2.  Personalsuche und -auswahl

dem Recruiting Management,38 wie es neudeutsch heißt, 
kommt große Bedeutung zu, da hier die Bereitstellung der 
für die Organisation erforderlichen arbeitskräfte erfolgt. die 
Personalbeschaffung für gemeinnützige Körperschaften ist 
besonders herausfordernd, da Menschen mit spezifischen 
Interessen und Kenntnissen benötigt werden, aber häufig 
gar nichts (Ehrenamt) oder weniger gezahlt werden kann 
oder soll, als das bei gewerblichen unternehmen üblich ist. 
außerdem existiert angesichts inhaltlicher Spezialisierungen 
meist kein spezifischer Personalmarkt.39 

aufgrund des demographischen Wandels und bei wirtschaftli-
chem aufschwung kann es zukünftig zu besonderer Knappheit 
bei qualifiziertem Personal kommen. Kriterien wie fachliche 
und soziale Kompetenz, Motivation zur Mitarbeit in diesem 
Bereich, Idealismus, Interesse am Ehrenamt und altruistische 
Motive können in dieser Wettbewerbssituation entscheidend 
sein.40 gerade die ideelle ausrichtung ist aber für manchen po-
tenziellen Kandidaten von besonderem Interesse; er muss nur 
gefunden werden. Eine rechtzeitige und konsequente Präsenz 
und Zielgruppenansprache etwa im Internet, auf Bildungsmes-
sen oder in Bildungseinrichtungen schaffen eine gute grundla-
ge für die spätere erfolgreiche Personalrekrutierung.

Bei interner Personalbeschaffung wird versucht, innerhalb 
der Organisation eine lösung herbeizuführen, etwa durch 
innerbetriebliche Stellenausschreibungen, Beförderungen 
oder Versetzungen. gute Voraussetzungen hierfür sind eine 
gewisse Mitarbeiterzahl in der Einrichtung, eine gesteuerte 
Nachfolgeregelung und Talent-Management. findet sich auf 
dieser Weise kein geeigneter Kandidat, kann durch externe 
Personalbeschaffungsmaßnahmen über viele – zunehmend 
elektronische – Kommunikationskanäle, über Inserate, aus-
schreibungen in Stellenbörsen oder Zusammenarbeit mit 
Personalberatern gesucht werden. die Einbeziehung eines 
Personalberaters kann der Organisation in personeller und 
finanzieller Hinsicht Sicherheit und Entlastung bringen, denn 
häufig fehlen ihr die notwendigen Erfahrungen und im Tages-
geschäft die Ressourcen für eine erfolgreiche Personalsuche 
und -auswahl. für schnelle und zufällige lösungen sollte die 
Personalfrage jedenfalls zu wichtig sein. 

der Weg zu einer konkreten erfolgreichen Personalauswahl 
kann wie folgt verlaufen: Zuerst erfolgt die Beschreibung der 

38 Zur Mobilisierung von ehrenamtlichen Mitarbeitern Kennedy / Rumberg / 
Then, in: Bertelsmann Stiftung 2003, S. 427 ff.

39 Vgl. oben II.
40 Vgl. schon oben II 2.

offenen Stelle (a.) sowie der Entwurf eines anforderungspro-
fils für die zu besetzende Position (b.). dann erfolgt die Ent-
scheidung über die eigentliche Suche und deren umsetzung 
(c.); ggf. ist eine Stellenausschreibung zu fertigen (d.) oder 
eine externe Personalberatung einzuschalten (e.).

a.  Ausgangspunkt: Stellenbeschreibung

Spezifikation der vakanten Position im gefüge der Organi-
sation:

Bezeichnung �
Titel �
Beginn der Tätigkeit �
Neueinrichtung / Nachfolgebesetzung �
Verantwortung, aufgaben und Zuständigkeiten �
ausstattung �
Schnittstellen �
Berichtswege �
Vollmachten �
gremienzugehörigkeit �
Budget �

b.  Anforderungsprofil

Charakteristika des idealen Kandidaten:

ausbildung �
Berufserfahrung in funktion und Jahren �
fach-, führungskompetenz �
Zusatzqualifikationen �
fremdsprachen �
Weitere Soft Skills �

c.  Vorgehensweise

Entscheidung über interne oder externe Suche, ggf. unter  �
Einbeziehung eines externen Personalberaters 
Vorbereitung und abstimmung der Stellenausschrei- �
bung
Verbreitung der Stellenausschreibung intern oder in ziel- �
marktspezifischen Medien (Print und Internet)41

Bearbeitung eingehender Bewerbungsunterlagen mit  �
Erfassung und formaler Prüfung, Versand einer Ein-
gangsbestätigung42

Inhaltliche durchsicht, Prüfung und analyse der Bewer- �
bungsunterlagen
Beantwortung von anfragen möglicher Bewerber �
Vorstellungsgespräche mit ausgewählten Bewerbern  �
auswahlentscheidung und angebot mit Vertragsver- �
handlungen

41 Siehe unten d.
42 Zur Bedeutung der Verlässlichkeit und Konsistenz des Bearbeitungs- 

prozesses etwa in form eines IT-gestützten Bewerbermanagementpro-
gramms Koeckstadt, in: Bertelsmann Stiftung 2003, S. 523.
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Einstellung des passenden Kandidaten �
absagen �
Einbeziehung der Erfahrungen in die weitere Personal- �
planung

d.  Stellenausschreibung

die attraktivität einer spezifischen Position und der NPO als 
anbieter wird häufig in der Öffentlichkeit vermittelt. folgen-
de foren kommen in Betracht:

Preiswert und passiv ist die Veröffentlichung auf der eige- �
nen Website, z.B. unter „Karriere“ oder „Offene Stellen“; 
Schlüsselpositionen sollten hier aber nicht veröffentlicht 
werden;
Inserat in der Tagespresse; je nach Position bietet sich die  �
regionale oder überregionale Presse an;
Inserat in fachmagazinen wie Stiftung&Sponsoring, Spe- �
zial- oder Verbandszeitschriften; je nach Medium wäre 
der fach- oder sektorspezifische Bezug herauszustellen;
Nutzung einer elektronischen – allgemeinen oder  �
spezifischen – Job- oder Stellenbörse im Internet  
(„E-Recruiting“)43;
Persönliche und gezielte direktansprache von Multiplika- �
toren oder in frage kommenden Einzelpersonen und Nut-
zung entsprechender Netzwerke44 („Social Recruiting“).

um aussicht auf Erfolg zu haben, sollte eine Stellenbeschrei-
bung neben der Beschreibung der Position und dem Profil 

43 Z.B. www.jobpilot.de; www.monster.de, www.stellenboerse.de; www.
stepstone.de; www.stiftungen.org/de/service/stellenmarkt; www.stiftung-
sponsoring.de/stellenboerse

44 dazu zählen auch elektronische Business-Netzwerke wie www.xing.de.

des idealen Kandidaten die NPO vorstellen und eine klare 
antwortkommunikation ermöglichen. Wert ist auch auf die 
gestaltung des Inserats zu legen. Ein Hingucker kann das 
logo oder ein foto der Einrichtung sein. dies gilt jedenfalls 
dann, wenn die Einrichtung nicht zunächst anonym bleiben 
soll und die ausschreibung von einem Personaldienstleister 
übernommen wird.

Zur Vorstellung der Einrichtung gehören:

Zweck und aufgaben �
dimension (z.B. fördervolumen, umsatz, Zahl der Be- �
schäftigten, der Nutzer etc.)
Wirkungszusammenhang �
Zukunftsperspektiven �
governance �

die Kommunikationsdaten umfassen:

adresse �
E-Mail-adresse �
Homepage �
ggf. Telefonnummer und ansprechpartner �

Sie folgen der Vorfrage, wie Bewerbungen entgegengenom-
men werden sollen. Bewerbungen über die elektronische 
Post sind zunehmend üblich und können im Interesse aller 
Beteiligten sein. Wichtig ist hier eine klare Instruierung in der 
ausschreibung.

e.  Externe Unterstützung

die Personalauswahl, insbesondere die gewinnung von füh-
rungs- und fachkräften, wird gerade im Nonprofit-Bereich 
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häufig zu sehr vom Zufall oder von zufälligen Beziehungen 
abhängig gemacht.45 dabei wird einer planbaren erfolgreichen 
Personalgewinnung eine systematische Suche und auswahl 
von Personen vorausgehen, die am besten geeignet und 
wechselbereit sind. Mit zunehmender Bedeutung der Position 
sollten Suchmaßnahmen gezielter und diskreter durchgeführt 
werden. gerade hier kann sich die Einbeziehung eines Perso-
nalberaters (sog. Headhunter) empfehlen, wie es in der Wirt-
schaft längst üblich ist. Bei Nonprofits und insbesondere Stif-
tungen hat sich ein solches Verfahren der Personalakquisition 
allerdings noch nicht durchgesetzt, was auch dem noch nicht 
entwickelten Personalmarkt für Stiftungen geschuldet ist.46 
Wenn Personalberatungen suchen, tun sie das oft auf Veran-
lassung des Stifters, etwa eines großen unternehmens, freilich 
oft, ohne in diesem Bereich über ein entsprechendes Know-
how, Markterfahrungen und Kenntnisse über aussichtsreiche 
Kandidaten zu verfügen.47 direktansprachen durch einen Per-
sonalberater helfen Risiken zu vermindern, die sich aus hohen 
Streuverlusten, langen Suchzeiten, dem damit verbundenen 
Imageverlust und rechtlichen Risiken48 ergeben.

3.  Personalentwicklung

durch eine systematische Weiterentwicklung können qualifi-
zierte Personen noch deutlich erfolgreicher werden und damit 
auch der Stiftung selbst helfen, auf neue Herausforderungen 
angemessen zu reagieren. das fördern und fordern von füh-
rungskräften und Mitarbeitern, neudeutsch Talent-Manage-
ment, umfasst alle Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesse-
rung der Qualifikation der Mitarbeiter. dazu gehören zunächst 
die Einstellung und Einführung eines neuen Mitarbeiters49 bei 
seinen zukünftig wichtigen Kontaktpersonen, sodann aus-
bildung, Weiterbildung,50 umschulung, Training, Supervision 
und Coaching, aber auch die Nachwuchsförderung in den lei-
tungsorganen. Personalentwicklung fördert fach-, Sozial- und 
führungskompetenz sowie weitere Schlüsselqualifikationen. 
Voraussetzung hierfür ist eine kontinuierliche Standortbe-
stimmung durch regelmäßige Mitarbeitergespräche, Perso-
naleinschätzungen etwa durch assessment-Center sowie die 
Beurteilung der täglichen leistung. Personalentwicklung ist ein 
entscheidender Wettbewerbsfaktor, da mit diesen Instrumen-
ten die fachlichen und sozialen, vor allem stiftungsspezifischen 

45 Vgl. oben II. 1 m.w.N. dazu sehr deutlich  Wieczorek in Wieczorek / Meck-
ing, S&S 5/2007, S. 6 f.: „Kumpanei und Mittelmaß bestimmen häufig 
Entscheidungen der Personalauswahl. Es geht den Verantwortlichen um 
fragen wie „Wen mag ich?“, „Wer stört die lieb gewonnenen gepflogen-
heiten nicht?“, „Wer wird mir nicht gefährlich?“. Es kommt Personal in 
führungspositionen, dem in der Wirtschaft keine aufgabe dieser dimen-
sion übertragen würde.“

46 Vgl. oben II. 1. sowie Sandberg 2007, S. 102: Neben der geringen anzahl 
der Mitarbeiter ist die lange Verweildauer eine Erklärung für die geringe 
Relevanz von Maßnahmen der Personalbeschaffung.

47 Eine ausnahme ist das Institut für Stiftungsberatung, das seit 1999 die 
Personalvermittlung als besonderen Schwerpunkt aufgenommen und 
ausgebaut hat; vgl. dazu göring, S&S 5/2010, S. 29. Vgl. auch Wieczorek 
in Wieczorek / Mecking, S&S 5/2007, S. 6 f.

48 Zum allgemeinen gleichbehandlungsgesetz (agg) vgl. unter V 1.
49 dazu Koeckstadt, in: Bertelsmann Stiftung 2003, S. 524 f.
50 Vgl. etwa Pisarzcyk, S&S 3/2010, S. 46 f., 4/2010, S. 34 f.

fähigkeiten und fertigkeiten der führungskräfte und Mitarbei-
ter verbessert werden und eine offene, faire und leistungsori-
entierte Stiftungskultur entstehen kann. Sie bietet so auch die 
Chance, sich als attraktiver arbeitgeber zu positionieren.

Ein besonderer Bedarf besteht bei der Qualifizierung von 
führungskräften. der führungsstil kann einen erheblichen 
Einfluss auf den Erfolg einer Stiftung oder NPO haben. gut 
geführte Mitarbeiter sind motiviert, zufrieden und engagiert. 
dies wirkt sich wiederum positiv auf die Zufriedenheit der 
anspruchsgruppen (stakeholder) aus. Eine analyse des füh-
rungsstils einer Organisation und ihrer führungskräfte kann 
über situationsbezogene Verhaltensempfehlungen zur Ver-
besserung führen. dabei analysieren die führungskräfte sich 
selbst, die persönlichen Beziehungen zu Mitarbeitern und 
angehörigen von anspruchsgruppen, das organisatorische 
umfeld und die Orientierung an den Organisationszielen. 

gut ausgebildete Mitarbeiter sind entscheidend für den 
Erfolg. Regelmäßig sollte die Vermittlung neuer fähigkeiten 
und fertigkeiten erfolgen, damit die erwarteten stiftungs-
spezifischen anforderungen erfüllt werden können. denkbar 
sind auch Rotationsmöglichkeiten zwischen Positionen in der 
Einrichtung, zwischen Stiftungsholding und Tochtergesell-
schaften oder auch im austausch mit anderen Stiftungen. In-
dividuelle angebote von externen Einzeltrainings, Supervision 
und Coachings runden das in einer Organisation vorgehaltene 
Qualifizierungsangebot ab. der förderung von Nachwuchs-
kräften, auch im Sinne einer gezielten Karriere- und Nachfol-
geplanung kommt eine besondere Bedeutung zu. die frage, 
nach welchen Kriterien man Nachwuchskräfte auswählt und 
fördert, sollte jede Organisation jährlich beantworten.

4.  Motivation und Vergütung

die Werteorientierung der Nonprofits und die besondere 
intrinsische Motivation ihrer Mitarbeiter stellen besondere 
anforderungen an die gratifikationssysteme. Zwar birgt 
die Tätigkeit in einer Stiftung offenbar hohe immaterielle 
anreize.51 dennoch muss darauf geachtet werden, Mitar-
beiterbindung und -zufriedenheit durch eine angemessene 
Vergütungsgestaltung und Motivationsanreize insbesondere 
für Ehrenamtliche zu erreichen.52 grundregeln einer erfolg-
reichen Vergütungspolitik haben sich in der Stiftungsbranche 
freilich noch nicht durchgesetzt. In Vergütungsfragen für 
führungskräfte können die Vergütungsstudie53 und andere 
Vergleichsuntersuchungen anhaltspunkte bieten. die gehäl-
ter des öffentlichen dienstes sind als Orientierungsmaßstab 
verbreitet, aber wegen der sehr verschiedenen Rahmenbe-
dingungen eher ungeeignet.54 finanzielle oder geldwerte 

51 Mecking / Sandberg, S&S 5/2007, S. 22 f.
52 Erstaunlicherweise sind Motivationsanreize für Stiftungen kein durchgän-

giges Thema; vgl. Sandberg 2007, S. 106 f.
53 Sandberg / Mecking 2008.
54 Vgl. aber Verzeichnis deutscher Stiftungen 2008, S. 132 ohne Berücksich-

tigung von Sandberg / Mecking 2008, S.44 ff.
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Zusatzleistungen sind bei Nonprofits als Ergänzung der 
grundvergütung noch relativ selten. dabei können mit ihnen 
erhebliche Motivationsgewinne erzielt werden. dies gilt ins-
besondere dann, wenn zusätzliche Vergütungen aufgrund 
von Zielvereinbarungen geschlossen werden. angesichts der 
Mehrdimensionalität von Zielen stellt dies für den Nonprofit-
sektor allerdings eine besondere Herausforderung dar. 

V. EINIgE RECHTlICHE RaHMENBEdINguNgEN 

1.  arbeitsrecht

Personalmanagement muss auch die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen beachten. dazu zählen etwa das Zivilrecht und 
insbesondere das arbeitsrecht. 

Personen, die in Stiftungen entgeltlich tätig sind, stehen 
normalerweise im normalen arbeitsverhältnis zur Stiftung55, 
sind dann an die Weisungen der Stiftung als arbeitgeberin 
gebunden und unterliegen grundsätzlich den Regeln des 
arbeitsrechts und genießen dessen Schutz. dazu zählen 
Kündigungsschutzvorschriften, gesetzliche ansprüche auf 
urlaub oder auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.56 die 
abgrenzung des arbeits- von sonstigen Beschäftigungsver-
hältnissen erfolgt wertend nach formalen und materiellen 
abgrenzungskriterien.57 die wesentlichen Bedingungen des 
arbeitsvertrages sind schriftlich niederzulegen, mindestens 
der Name und die anschrift der Vertragsparteien, der Zeit-
punkt des Beginns des arbeitsverhältnisses, bei befristeten 
arbeitsverhältnissen: die vorhersehbare dauer des arbeits-
verhältnisses, der arbeitsort oder, falls der arbeitnehmer 
nicht nur an einem bestimmten arbeitsort tätig sein soll, 
ein Hinweis darauf, dass der arbeitnehmer an verschiedenen 
Orten beschäftigt werden kann, eine kurze Charakterisierung 
oder Beschreibung der vom arbeitnehmer zu leistenden 
Tätigkeit, die Zusammensetzung und die Höhe des arbeits-
entgelts einschließlich der Zuschläge, der Zulagen, Prämien 
und Sonderzahlungen sowie anderer Bestandteile des ar-
beitsentgelts und deren fälligkeit, die vereinbarte arbeitszeit, 
die dauer des jährlichen Erholungsurlaubs, die fristen für die 
Kündigung des arbeitsverhältnisses, sowie ein in allgemeiner 
form gehaltener Hinweis auf die anwendbaren Tarifverträge, 
Betriebs- oder dienstvereinbarungen.58 

Im arbeitsverhältnis gelten gegenseitige Rechte und Pflich-
ten. So trifft den arbeitnehmer die Pflicht zur arbeitsleis-
tung oder eine allgemeine Treuepflicht. den arbeitgeber 
treffen Vergütungs-, Beschäftigungs-, Entgeltfortzahlungs-, 

55 Vgl. oben II 1; Sonderformen sind befristete (vgl. dazu das Teilzeit- und 
Befristungsgesetz – TzBfg) oder geringfügige arbeitsverhältnisse sowie 
solche auf Probe (in der Regel nicht länger als sechs Monate).

56 Vgl. etwa KSchg, MuSchg, Burlg.
57 Vgl. dazu unten 2.
58 § 2 abs. 1 Nachweisg.

urlaubsgewährungs- und weitere allgemeine und beson-
dere fürsorgepflichten, daneben Schutz-, Sorgfalts- und 
auskunftspflichten. So hat er etwa „Räume, Vorrichtungen 
oder gerätschaften, die er zur Verrichtung der dienste zu 
beschaffen hat, so einzurichten und zu unterhalten und 
dienstleistungen, die unter seiner anordnung oder seiner lei-
tung vorzunehmen sind, so zu regeln, dass der Verpflichtete 
gegen gefahr für leben und gesundheit soweit geschützt ist, 
als die Natur der dienstleistung es gestattet“.59 Bei allen Maß-
nahmen, die den Bestand des arbeitsverhältnisses betreffen, 
muss die Einrichtung den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
beachten und immer das mildeste angemessene Mittel zur 
anwendung bringen, also etwa eine abmahnung als Vorstu-
fe der Kündigung60 aussprechen. für Streitigkeiten aus dem 
arbeitsverhältnis sind die arbeitsgerichte zuständig.

Mitglieder der Organe, insbesondere des Vorstandes, üben 
dagegen für die Stiftung deren arbeitgeberstellung aus, sind 
in der Regel also keine arbeitnehmer.61 Sie schließen mit der 
Stiftung in der Regel einen dienstvertrag ab und genießen 
nicht den allgemeinen arbeitsrechtlichen Schutz. Kommt es 
zu Streitigkeiten, sind die ordentlichen gerichte, also amts- 
oder landgericht, zuständig. gerade für hauptamtlich tätige 
Organmitglieder ist es daher besonders wichtig, sorgfältig 
die individuell regelbaren Inhalte des anstellungsvertrages zu 
verhandeln und sich dabei etwa Rechte einräumen zu lassen, 
die denen von arbeitnehmern entsprechen oder den Wegfall 
solcher Schutzrechte ausgleichen. die Stiftung hat dabei den 
Rahmen zu beachten, den ihr etwa das stiftungsrechtliche 
gebot der Erfüllung des Stiftungszwecks und der Erhaltung 
des Stiftungsvermögens oder der gemeinnützigkeitsrechtli-
che Selbstlosigkeitsgrundsatz setzen. 

für die sog. ehrenamtliche Tätigkeit fehlt es an einer aus-
drücklichen gesetzlichen definition bzw. umfassenden Re-
gelung. üblicherweise wird sie freiwillig (in abgrenzung zur 
abhängigen Erwerbsarbeit), unentgeltlich (in abgrenzung zur 
vergüteten arbeitsleistung), für andere (in abgrenzung zur 
Selbsthilfe) dauerhaft in einem organisatorischen Rahmen (in 
abgrenzung zu gefälligkeiten) ausgeübt.

Nicht selten kommt es vor, dass einem verdienten Stiftungs-
mitarbeiter eine Position im Vorstand angeboten wird. In 
diesem fall wird in der Regel durch den abschluss des neuen 
dienstvertrages das bisherige arbeitsverhältnis aufgehoben. 
Endet später das Vorstandsmandat, lebt das frühere arbeits-
verhältnis nicht ohne Weiteres auf.

Insbesondere bei einer Stellenausschreibung zu beachten 
sind die rechtlichen anforderungen, die sich z.B. aus der 

59 § 618 abs. 1 BgB.
60 Bei der außerordentlichen und ordentlichen Kündigung sind formale 

(frist, form) und materielle Voraussetzungen (wichtiger grund bzw.  
soziale Rechtfertigung) zu beachten.

61 Vgl. dazu ausführlich grambow 2011.
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Pflicht des arbeitgebers zur benachteiligungsfreien Stellen-
ausschreibung (§ 11 agg) und anderen Vorschriften des 
allgemeinen gleichbehandlungsgesetzes ergeben.62 grund-
sätzlich besteht für Nonprofits ebenso wie für arbeitgeber 
in der Privatwirtschaft oder die Besetzung der Stelle eines 
angestellten/arbeiters im öffentlichen dienst aber weder 
tariflich noch gesetzlich eine Pflicht zur öffentlichen Stellen-
ausschreibung. Eine ausnahme kann nur bestehen, wenn der 
Personal-/Betriebsrat eine interne, innerbetriebliche Stellen-
ausschreibung63 fordert (§§ 93 BetrVg, 75 BPersVg) oder eine 
entsprechende Betriebs- oder dienstvereinbarung besteht. 
ansonsten besteht eine Pflicht zur Stellenausschreibung nur 
für den dienstherrn von Beamten (§ 8 BBg bzw. landesbe-
amtengesetze). 

2.  sozialversicherungsrecht

Zu prüfen ist bei Organmitgliedern, die eine Vergütung er-
halten, ob für sie eine Pflichtversicherung in der gesetzlichen 
Sozialversicherung (Kranken-, arbeitslosen-, Pflege-, Renten- 
und unfallversicherung) besteht.64 dazu muss ein sog. Be-
schäftigungsverhältnis vorliegen, also eine nichtselbstständige 
Tätigkeit. Mitglieder des Vorstandes üben für die Stiftung 
deren arbeitgeberstellung aus, sind in der Regel also selbst 
keine arbeitnehmer. der Vorstand ist Organ der Stiftung und 
nimmt als solches am Rechtsverkehr teil. Sein Handeln ist kein 
Handeln für die Stiftung, sondern ein Handeln der Stiftung. 
Neben der Vertretung obliegt dem Vorstand die geschäftsfüh-
rung, wobei die Vorschriften der §§ 664-670 BgB anwendung 
finden, §§ 27 abs. 3, 86 BgB. der Vorstand ist damit jeden-
falls nicht arbeitnehmer im Sinne des § 5 abs. 1 S. 3 arbgg. 
Seine Mitglieder schließen mit der Stiftung in der Regel einen 
dienstvertrag in gestalt eines geschäftsbesorgungsvertrages 
ab. dennoch kann eine Sozialversicherungspflicht für die Or-
ganmitglieder bestehen, wenn ein Beschäftigungsverhältnis 
vorliegt. dann wären Sozialversicherungsbeiträge zu entrich-
ten, die anteilig von der Stiftung und dem pflichtversicherten 
Vorstandsmitglied zu tragen sind. 

Zwischen den Versicherungsarten kann es deutliche unter-
schiede geben. Während etwa geschäftsführer einer gmbH, 
die nicht zugleich deren gesellschafter sind (fremdgeschäfts-
führer) regelmäßig als leitende angestellte und damit als so-
zialversicherungspflichtige arbeitnehmer qualifiziert werden, 
ist eine etwaige Versicherungspflicht in der Kranken- und 
Pflegeversicherung davon abhängig, ob das regelmäßige 
arbeitsentgelt des fremdgeschäftsführers die Jahresarbeits-
entgeltgrenze nach § 6 SgB V übersteigt. Vorstandsmitglie-
der einer aktiengesellschaft sind wegen Beschäftigungen 

62 Vgl. zu den auswirkungen des agg auf gremienmitglieder Schmid, S&S 
6/2007, S. 26 f.

63 Zur angemessenen dauer einer internen Stellenausschreibung neuerdings 
Bag v. 6.10.2010, dB 2011, S. 658-660: Zweiwöchiger ausschreibungs-
zeitraum ist nicht unangemessen kurz.

64 Vgl. bei Ehrenamtlichen Küstermann 2010, S. 51 ff., Marburger / dahm, 
S&S 1/2011, S. 42 f.

bei dem unternehmen, zu dessen Vorstand sie gehören, 
aufgrund ausdrücklicher Bestimmungen (§ 1 S. 4 SgB VI, 
§ 27 abs. 1 Nr. 5 SBg III) nicht in der Renten- und arbeitslo-
senversicherung versicherungspflichtig. Eine grundsätzliche 
Versicherungsfreiheit wie bei Vorständen einer aktiengesell-
schaft gibt es bei Stiftung oder Verein nicht. auch spielen 
die größe von Stiftung oder Verein und der umfang ihrer 
wirtschaftlichen Betätigung keine Rolle.

achtung: sozialversicherungspflicht für Vorstände

Mitglieder des Stiftungsvorstands, die dieses amt nicht 
lediglich als Ehrenamt ausüben, sind grundsätzlich in allen 
Zweigen der gesetzlichen Sozialversicherung (arbeitslo-
sen-, Kranken-, Pflege-, Renten- und unfallversicherung) 
pflichtversichert. Kennzeichnend für eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung sind die Tätigkeit nach Wei-
sungen und die Eingliederung in die arbeitsorganisation 
des Weisungsgebers. Bei diensten höherer art – wie bei-
spielsweise der Vorstandstätigkeit – ist das Weisungsrecht 
der Stiftung erheblich eingeschränkt. Solange es aber 
nicht vollständig entfallen ist, wird dies i.d.R. für die an-
nahme einer sozialversicherungsrechtlich relevanten Be-
schäftigung genügen.65 anhaltspunkte dafür sind u.a. die 
Bindung des Vorstandes an die Stiftungssatzung und Zu-
stimmungsvorbehalte etwaiger weiterer Stiftungsorgane 
für bestimmte Tätigkeiten. diese Kriterien werden in den 
allermeisten fällen vollständig oder zumindest teilweise 
erfüllt sein – auch bei nebenamtlichen Vorstandsmitglie-
dern. Eine ausnahme kann bei einer Personenidentität von 
Stifter und Stiftungsvorstand bestehen. Sofern Mitglieder 
des Stiftungsvorstandes eine Vergütung oberhalb der 
jeweiligen Jahresarbeitsentgeltgrenze beziehen, besteht 
Versicherungsfreiheit von der gesetzlichen Krankenversi-
cherung. dies gilt auch für ein im Nebenamt beschäftig-
tes, sozialversicherungspflichtiges Vorstandsmitglied, das 
hauptberuflich selbstständig tätig ist (§ 5 abs. 5 SgB V).

Ra dr. Tobias grambow, Berlin

Sozialversicherungspflichtig sind Personen, die gegen arbeits-
entgelt beschäftigt sind (vgl. § 1 Nr. 1 SgB VI). Voraussetzung 
für die Sozialversicherungspflicht ist ein sog. Beschäftigungs-
verhältnis nach § 7 abs. 1 SgB IV, also eine nichtselbständige 
arbeit, insbesondere in einem arbeitsverhältnis. anhalts-
punkte für eine Beschäftigung sind zunächst die Zahlung 
einer Vergütung für die aufgewendete arbeitszeit, die also 
einen aufwendungsersatz überschreitet, eine Tätigkeit nach 
Weisungen hinsichtlich Zeit, dauer, Ort etc. des Einsatzes und 
eine Eingliederung in die arbeitsorganisation des Weisungs-
gebers. gegenüber leitenden Positionen („höhere dienste“) 
wie dem Vorstandsamt ist das Weisungsrecht typischerweise 
eingeschränkt. die Teilnahme an Vorstandssitzungen reicht 
für die annahme eines Beschäftigungsverhältnisses nach den 
oben genannten Kriterien nicht aus, wenn es an festen anwe-
senheitszeiten in der Stiftung fehlt. Sog. formale Merkmale 

65 BSg, urt. v. 19.6.2001(B 12 KR 44/00), NZS 2002, 199-202; ausführlich 
grambow, S&S 2/2011, S. 46 f.
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wie die Bezeichnung des dienstverpflichteten als Beschäftigter 
oder die Nichtzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen durch 
den auftraggeber, sind dagegen zumeist unbeachtlich. Kenn-
zeichnend für eine selbstständige Tätigkeit ist demgegenüber 
vor allem das eigene unternehmerrisiko (die bei Verein oder 
Stiftung mangels eigenen Kapitaleinsatzes regelmäßig nicht 
gegeben ist), das Vorhandensein einer eigenen Betriebsstätte, 
die Verfügungsmöglichkeit über die eigene arbeitskraft und 
die im Wesentlichen frei gestaltete Tätigkeit und arbeitszeit. 
und schließlich kann ein Vorstandsmitglied im Rahmen der 
satzungsmäßigen Bestimmungen66 maßgeblich Einfluss auf die 
führung und Entwicklung der Stiftung nehmen; er hat keine 
dem allgemeinen Erwerbsleben zugängliche Verwaltungsfunk-
tion übernommen. dass das Bundessozialgericht (BSg) davon 
ausgeht, dass bei Vorstandsmitgliedern eines Vereins in den 
allermeisten fällen eine abhängige Beschäftigung vorliegt,67 
spricht für dieses Ergebnis, denn das Vereinsrecht sieht im ge-
gensatz zum Stiftungsrecht eine grundsätzliche Bindung des 
Vorstandes an Weisungen der Mitgliederversammlung vor. 

Bei Zweifeln sollte wegen der gravierenden folgen eines 
Irrtums68 zur verbindlichen Klärung der Sozialversicherungs-
pflicht ein Statusfeststellungsverfahren bei der deutschen 
Rentenversicherung Bund durchgeführt werden.69 Sie ent-
scheidet aufgrund einer gesamtwürdigung aller umstände 
des Einzelfalles, ob eine Beschäftigung vorliegt (§ 7a abs. 2 
SgB IV). der gesamtsozialversicherungsbeitrag wird erst zu 
dem Zeitpunkt fällig, zu dem die Entscheidung, dass eine Be-
schäftigung vorliegt, unanfechtbar geworden ist, § 7 a abs. 6 
SgB IV. Handelt es sich dagegen bei der Vorstandstätigkeit 
um eine selbstständige Tätigkeit, ist für das Organmitglied zu 
klären, ob er umsatzsteuer abzuführen hat. 

3.  steuerrecht

gemeinnützigkeitsrechtlich ist in Personalfragen vor allem 
der sog. grundsatz der Selbstlosigkeit von Belang. gemäß 
§ 55 abs. 1 Nr. 1 aO dürfen gemeinnützige Körperschaften 
ihre Mittel nur für die satzungsmäßigen steuerbegünstigten 
Zwecke verwenden, die Mitglieder und gesellschafter „keine 
gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch 
keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft 
erhalten“. Nach Nr. 3 ist die Begünstigung von Personen 
durch „ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen“ 
verboten. die Vergütung von Organen und Beschäftigten 
unterliegt diesem Vorbehalt, insbesondere mit Blick auf die 
angemessenheit der Vergütung, die im Einzelfall durch einen 

66 diesen aspekt betont grambow, S&S 2/2011, S. 46 und im Kasten (S. 15) 
und nimmt daher die Sozialversicherungspflicht an.

67 urt. v. 19.07.2001, B 12 KR 44/00 R.
68 Z.B. Pflicht zur Nachentrichtung nicht abgeführter Sozialversicherungsbei-

träge bis zu vier Jahren nach ablauf des Kalenderjahres, in dem die Zah-
lungspflicht bestand; Schadensersatzpflichten gegenüber der Stiftung; 
strafrechtliche folgen etwa wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von 
arbeitsentgelt (§ 266a StgB).

69 § 7a SgB IV; vgl. www.statusfeststellungsverfahren.de.

fremdvergleich festzustellen ist, und eine entsprechende 
rechtliche, etwa vertragliche grundlage, bei Vereinen zusätz-
lich eines Satzungsvorbehalts.70

Ehrenamtlich Tätige können neben dem auslagenersatz auch 
aufwandsentschädigungen erhalten.71 Oft sind sie pauschaliert 
und auch im Rahmen bestimmter grenzen steuerfrei. § 3 Nr. 
26 EStg sieht seit 2007 bei der Einkommenssteuerveranlagung 
einen freibetrag in Höhe von 2.100 € im Jahr für Einnahmen 
als übungsleiter oder aus vergleichbaren nebenberuflichen 
Tätigkeiten vor.72 Einnahmen, die diesen Betrag übersteigen, 
sind nicht von der Steuerbefreiung erfasst. der freibetrag kann 
über das Jahr beliebig verteilt werden, in gleichen Monatsraten 
oder aber in Höhe des vereinbarten monatlichen Verdienstes, 
den der übungsleiter von der Stiftung erhält, bis zur vollen aus-
schöpfung des freibetrages. Bei mehreren Nebentätigkeiten 
im oben genannten Sinne findet § 3 Nr. 26 EStg nur einmalig 
anwendung. der Stiftung ist zu raten, sich in der Weise abzu-
sichern, dass sie sich vom übungsleiter eine schriftliche Erklä-
rung aushändigen lässt, dass der übungsleiterfreibetrag nur 
im Rahmen des bestehenden arbeitsverhältnisses in anspruch 
genommen wird. Soll eine weitere Tätigkeit ausgeübt werden, 
sollte eine entsprechende Erklärung hinsichtlich der weiteren 
Tätigkeit abgegeben werden. Wird eine aufwandsentschä-
digung bezahlt, die höher ist als der freibetrag, müssen die 
entsprechenden aufwendungen nachgewiesen werden.

darüber hinaus sind als sog. Ehrenamtspauschale73 Einnah-
men aus nebenberuflichen Tätigkeiten im dienst oder auftrag 
einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer 
steuerbegünstigten Einrichtung bis zur Höhe von insgesamt 
500 € im Jahr steuerbefreit, wenn für die Einnahmen aus der 
Tätigkeit nicht schon – ganz oder teilweise – eine Steuerbe-
freiung nach § 3 Nr. 26 EStg gewährt wird.

Voraussetzung dieser Sonderregelung ist zunächst, dass es 
sich bei der ausgeübten Tätigkeit um eine selbstständige 
Tätigkeit handelt. für die Bestimmung der Selbstständigkeit 
kann auf die allgemeinen Kriterien des § 7 abs. 1 SgB IV 
verwiesen werden. die Tätigkeit muss ferner nebenberuflich 
ausgeübt werden, d.h. sie darf nicht mehr als 1/3 der ar-
beitszeit eines vergleichbaren Vollzeiterwerbes ausmachen. 
die Tätigkeit muss zusätzlich der unmittelbaren förderung 
gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke dienen.

70 dazu Mecking, S&S 4/2009, S. 43 f., ausführlich Hüttemann, dB 2009, 
S. 1205 ff.

71 ausführlich Schwarz, ZStV 2010, S. 171 ff.; vgl. auch Odenthal, S&S 
2/2010, S. 46 f.

72 „Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als übungsleiter, ausbilder, 
Erzieher, Betreuer oder vergleichbaren nebenberuflichen Tätigkeiten, aus 
nebenberuflichen künstlerischen Tätigkeiten oder der nebenberuflichen 
Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen im dienst oder im 
auftrag einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, die in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen union oder in einem Staat belegen ist, auf 
den das abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum anwendung 
findet, oder einer unter § 5 absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuer-
gesetzes fallenden Einrichtung zur förderung gemeinnütziger, mildtätiger 
und kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 der abgabenordnung)“.

73 Vgl. Pauli, ZStV 1/2011, S. 8 ff.
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der Begriff des „übungsleiters“ ist gesetzlich nicht definiert 
und nach Sinn und Zweck relativ weit auszulegen. Kerninhalt 
ist, dass die Tätigkeit im weiteren Sinne in fachlicher Hinsicht 
der Vermittlung von (allgemein-)Wissen, Kenntnissen, fähig-
keiten, aber auch der Charakter- und Persönlichkeitsbildung 
dient (z.B. Kinder- und Mannschaftsbetreuer, Sporttrainer, 
Chorleiter, arbeitsgemeinschaftsleiter). Nicht unter § 3 Nr. 26 
EStg fallen z.B. die Tätigkeiten eines Platzwartes bei einem 
Konzert, eines Kassierer oder eines Vorstandsmitglieds eines 
Sportvereins. für ehrenamtliche Tätigkeiten, die nicht unter 
die bisherige Pauschale fallen, wurde die sog. Ehrenamtspau-
schale in Höhe von 500 € pro Jahr eingeführt. Bei der Ein-
kommensteuererklärung müssen die Einnahmen zwar ange-
geben werden – sie sind aber steuerfrei. für ein und dieselbe 
Tätigkeit ist der gleichzeitige Bezug von Ehrenamtspauschale, 
übungsleiterpauschale und aufwandsentschädigungen nach 
Nr. 12 nicht zulässig. auch bei der Prüfung von ansprüchen 
auf steuerliche förderungen wie der Eigenheimzulage wer-
den die Pauschalen nicht als Einkommen behandelt.

dass die Pauschalen steuerfrei sind, bedeutet nicht, dass 
sie bei der Bewilligung staatlicher unterstützungsleistungen 
ebenfalls außen vor bleiben: grundsätzlich können steuerfreie 
Einnahmen bei der Berechnung von Sozialleistungen (wie zum 
Beispiel dem arbeitslosen-, Wohn- oder Elterngeld) durchaus 
als Einkommen einbezogen werden. Beim arbeitslosengeld II  
(= „Hartz IV“) gehören „steuerfreie Einnahmen aus einer 
nebenberuflichen Tätigkeit nach § 3 Nr. 26 EStg (z.B. übungs-
leiter, ausbilder, Erzieher, Betreuer...)“ sowie „aufwandsent-
schädigungen im Rahmen sonstiger ehrenamtlicher Tätigkei-
ten (z.B. freiwillige feuerwehr)“ zu den „zweckbestimmten 
Einnahmen“, die grundsätzlich nicht als anrechenbares Ein-
kommen gewertet werden. die Bundesagentur für arbeit hat 
in der Neufassung ihrer fachlichen Hinweise zum Zweiten Sozi-
algesetzbuch (SgB II) klargestellt, dass die Ehrenamtspauschale 
nach § 3 Nr. 26a EStg nicht auf Hartz IV angerechnet wird.

4.  haftungsrecht

Mitglieder des Vorstandes haften der Stiftung für sorgfältige 
amtsausübung.74 anspruchsgrundlage im Schadensfall ist 
unmittelbar § 280 abs. 1 BgB, wenn das Organmitglied im 
Rahmen eines dienstvertrages, geschäftsbesorgungsver-
trages oder auftrages tätig war. Mehrere Organmitglieder 
haften als gesamtschuldner. Nach § 276 abs. 1 BgB kommt 
eine Haftung für Vorsatz und jede fahrlässigkeit in Betracht. 
unter fahrlässigkeit ist das außerachtlassen der im Verkehr 
erforderlichen Sorgfalt zu verstehen. dabei muss der ver-
antwortliche Vorstand für die Kenntnisse und fähigkeiten 
einstehen, die die übertragene geschäftsaufgabe erfordert. 
Ein besonderer Sorgfaltsmaßstab gilt im Zusammenhang mit 
der Vermögensanlage. Es wird diskutiert, ob bei Stiftungen 
der Sorgfaltsmaßstab des § 93 abs. 1 S. 2 aktg (sog. Business 

74 Vgl. Schon früh Spiegel, S&S RS 2/1998.

Judgement Rule) in Betracht kommt,75 wonach die Haftung 
entfällt, wenn das Vorstandsmitglied vernünftigerweise an-
nehmen durfte, bei der Entscheidung auf der grundlage 
angemessener Informationen zum Wohl der gesellschaft zu 
handeln. um das Risiko für die Mitglieder des Vorstandes zu 
dämpfen, kommen Versicherungslösungen in Betracht.76 Seit 
dem 3. Oktober 2009 ist zudem das gesetz zur Begrenzung 
der Haftung von ehrenamtlich tätigen Vereinsvorständen und 
damit der § 31a BgB in Kraft, der eine Privilegierung enthält, 
die auch für Stiftungsvorstände gilt. danach haftet ein Vor-
stand, der unentgeltlich tätig ist oder für seine Tätigkeit eine 
Vergütung erhält, die 500 € jährlich nicht übersteigt, dem 
Verein bzw. der Stiftung für einen in Wahrnehmung seiner 
Vorstandspflichten verursachten Schaden nur bei Vorliegen 
von Vorsatz oder grober fahrlässigkeit. Ist ein Vorstand einem 
anderen zum Ersatz eines in Wahrnehmung seiner Vorstands-
pflichten verursachten Schadens verpflichtet, so kann er von 
dem Verein bzw. der Stiftung die Befreiung von der Verbind-
lichkeit verlangen, es sei denn, der Schaden wurde vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht.

Perspektiven der haftung Ehrenamtlicher!

das Recht wird komplizierter. Haftungsgefahren neh-
men zu. Welcher Ehrenamtliche blickt da noch durch? 
„da einen großen Teil der ehrenamtlichen Tätigkeit die 
Vereine leisten“ (Presseerklärung), hat der Bundesrat am 
18.03.2011 einen gesetzesentwurf verabschiedet, wo-
nach die Haftung ehrenamtlich tätiger Vereinsmitglieder 
auf grobe fahrlässigkeit und Vorsatz begrenzt werden 
soll. das entspricht der Haftungsregelung für Vereins- 
und Stiftungsvorstände (§§ 31a, 86 BgB). Schon bei dem 
neuen § 31 a BgB wurden Stiftungsrats- und ähnliche 
Organmitglieder einer Stiftung „vergessen“.77 Nun sollen 
trotz warnender Hinweise aus der Praxis die Ehrenamt-
lichen in Stiftungen übergangen werden. Ergebnis wäre 
ein nach Rechtsformen zweigeteiltes Haftungsrecht. die 
Rechtsform Stiftung würde diskriminiert. die Rechtspre-
chung wird das nicht gegen den gesetzgeber auffangen 
können. das sind dann keine guten Perspektiven für die 
Haftung Ehrenamtlicher und schlechte Perspektiven für die 
Stiftung. davor muss weiterhin gewarnt werden!

Ra dr. K. Jan Schiffer, Bonn

75 Vgl. Schulz / Werz, S&S 5/2007, S. 30 f.
76 Sandberg / Magdeburg, S&S 3/2006, S. 32 f.; Peiniger, S&S 6/2006,  

S. 19-21. 
77 Schiffer / Pruns, S&S 4/2009, S. 38 f.; vgl. zur aktuellen auseinander-

setzung auch www.stiftungsrecht-plus.de; siehe auch „Kaleidoskop“ in 
dieser ausgabe S. 7 sowie Kasten oben
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5.  governance

der Haftungsmaßstab kann sich auch durch Regeln guter 
Stiftungspraxis verändern, die etwa in einer geschäftsordnung 
festgelegt sind. Eine Reihe von Stiftungen hat inzwischen auch 
die vom Bundesverband deutscher Stiftungen verabschiedeten 
Regeln unter anpassung an ihre individuellen gegebenheiten 
zur grundlage ihrer Tätigkeit gemacht, die sich in einem ersten 
Teil den handelnden Personen und in einem zweiten Teil der 
Vermeidung von Interessenskonflikten widmen.

grundsätze guter stiftungspraxis78

1. zu den handelnden Personen
Stiftungsorgane, Stiftungsverwalter und Stiftungsmitar-
beiter orientieren sich im Rahmen der gesetzlichen Vorga-
ben des gemeinnützigkeits- und Stiftungsrechts bei ihrer 
Tätigkeit insbesondere an folgenden grundsätzen:

Sie verstehen sich als Treuhänder des im Stiftungs- �
geschäft und in der Satzung formulierten Stifterwil-
lens.
Sie sind der Satzung verpflichtet und verwirklichen  �
den Stiftungszweck nach bestem Wissen und ge-
wissen.
das in ihre Obhut gegebene Vermögen ist in sei- �
ner nachhaltigen Ertragsfähigkeit zu erhalten. das 
Rechnungswesen bildet die wirtschaftliche lage der 
Stiftung zeitnah, vollständig und sachlich richtig ab. 
die Verwaltungsausgaben bewegen sich in einem 
angemessenen Rahmen.
Sie anerkennen Transparenz als ausdruck der Ver- �
antwortung von Stiftungen gegenüber der gesell-
schaft und als ein Mittel zur Vertrauensbildung. Sie 
stellen daher der Öffentlichkeit in geeigneter Weise 
die wesentlichen inhaltlichen und wirtschaftlichen 
Informationen über die Stiftung (insbesondere über 
den Stiftungszweck, die Zweckerreichung im jeweils 
abgelaufenen Jahr, die förderkriterien und die Or-
ganmitglieder) zur Verfügung. Sie veröffentlichen 
ihre Bewilligungsbedingungen und setzen, soweit 
geboten, unabhängige gutachter oder Juroren ein. 
gesetzliche auskunftspflichten werden rasch und 
vollständig erfüllt.
die Mitglieder der Stiftungsorgane handeln infor- �
miert, integer und verantwortungsvoll. Ehrenamtlich 
tätige Organmitglieder sind trotz ihrer übrigen Ver-
pflichtungen bereit, die erforderliche Zeit und Sorg-
falt für die Stiftungsarbeit zur Verfügung zu stellen. 
Mitglieder von Kontroll- und Beratungsgremien sind 
grundsätzlich unabhängig von den für die operative 
Tätigkeit verantwortlichen Organen und werden von 
diesen umfassend und wahrheitsgemäß informiert.
die Stiftungsorgane sorgen für die regelmäßige  �
überprüfung der Wirksamkeit der Stiftungsprogram-
me, vor allem im Hinblick auf die Verwirklichung des 
Satzungszwecks, die Effizienz des Mitteleinsatzes 

78 Verabschiedet von der Mitgliederversammlung des Bundesverbandes 
deutscher Stiftungen am 11.5.2006; vollständige Broschüre unter www.
stiftungen.org.

und im Hinblick auf das Verhalten gegenüber för-
dersuchenden sowie der Öffentlichkeit; sie fördern 
entsprechendes Verhalten ihrer Mitarbeiter.
die Stiftungsorgane von fördernden Stiftungen be- �
trachten fördersuchende als unverzichtbare Partner 
zur Verwirklichung der Stiftungszwecke. anfragen 
sollten zeitnah beantwortet werden; über den fort-
gang der antragsbearbeitung sollte informiert wer-
den.
die Stiftungsorgane fördern den Erfahrungsaustausch  �
und die Zusammenarbeit mit anderen Stiftungen.

2. zur Vermeidung von Interessenkonflikten
für Mitglieder der Stiftungsorgane, der Kontroll- und Be-
ratungsgremien und für Stiftungsmitarbeiter gilt, dass sich 
niemand bei seinen Entscheidungen von eigennützigen 
Interessen leiten lässt. Insbesondere beachten sie folgende 
grundsätze:

Sie legen die anhaltspunkte für einen Interessenkon- �
flikt im Einzelfall unaufgefordert offen und verzichten 
von sich aus auf eine Beteiligung am Entscheidungs-
prozess, wenn dieser ihnen oder einer nahestehenden 
Person einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil 
bringen kann. auch persönliche oder familiäre Bezie-
hungen zu den fördersuchenden und zu dienstleis-
tungsunternehmen werden offen kommuniziert.
Sie verzichten auf vermögenswerte Vorteile, die ihnen  �
von interessierter Seite verschafft werden. dies gilt 
auch dann, wenn die Verknüpfung von Vorteil und 
gegenleistung nicht unmittelbar oder erst zukünftig 
zu erwarten ist.

KuRZ & KNaPP 

die leitung einer Stiftung erfordert heute Kenntnisse, wie sie 
auch bei der leitung eines unternehmens gefordert werden. 
an die Organisationen des dritten Sektors und insbesondere 
an das Stiftungswesen werden zunehmend Professionalitätsan-
sprüche gerichtet. Beschäftigt die Stiftung über ihren Vorstand 
hinaus Menschen, benötigt sie Kenntnisse über Personalfüh-
rung und -verwaltung und die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen, aber auch über die Bausteine des Personalmanagements. 
Noch hat das Personalmanagement bei Stiftungen offenbar 
eine untergeordnete Bedeutung. Spätestens die demografi-
sche Herausforderung aber wird zu zunehmendem Wettbe-
werb führen – und sei es der um die Köpfe – und damit eine 
aufmerksamkeit für die Thematik erzwingen. Personalfragen 
und die Qualität der Haupt- und Ehrenamtlichen werden über 
die Zukunftsfähigkeit einer NPO entscheiden. Insbesondere 
Exzellenz in der Personalgewinnung ist von besonderer Be-
deutung. Kann die NPO auf diesem feld keine eigene Qualität 
bereithalten, können Outsourcing und die Nutzung externer 
Beratungsangebote hilfreich sein.
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